
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 3. November 2014 

 

 Nr. 2014/1896   

Abrechnung: Hägendorf, Solothurn- und Oltnerstrasse, Lärmschutz Strassenlärm, 

Vollzug der Lärmsanierungsmassnahmen 

  

1. Erwägungen 

Im Rahmen des Vollzugs der Lärmschutzverordnung des Bundes (LSV; SR 814.41) sowie aufgrund 

des bestehenden Lärmkatasters des Amtes für Verkehr und Tiefbau des Kantons Solothurn wur-

de über die Solothurn- und Oltnerstrasse in Hägendorf ein Lärmsanierungsprojekt erstellt. Das 

Lärmsanierungsprojekt sieht vor, dass eine Lärmschutzwand erstellt sowie bei etlichen Gebäu-

den Schallschutzmassnahmen vorgenommen werden müssen. 

Die Fenstersanierungen wurden in den Jahren 2008 bis 2010 ausgeführt. Die Lärmschutzwand 

wurde in den Jahren 2012 bis 2014 erstellt. 

Bei Projektstart im Jahr 2006 wurde noch davon ausgegangen, dass Bundesbeiträge entrichtet 

werden. Aufgrund der durch die Einführung der Neugestaltung des Finanzausgleiches und der 

Aufgabenteilung zwischen Bund und Kanton (NFA) entfallenden Bundesbeiträge wurden ge-

mäss Regierungsratsbeschluss Nr. 2009/1400 vom 11. August 2009 gegenüber den geltenden 

Gemeindebeiträgen reduzierte Gemeindebeitragssätze beschlossen.  

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des 

Gemeindebeitrages 

2.1 Aufwendungen Fr. 

2.1.1 Fenstersanierungen 267'929.25 

2.1.2 Bauarbeiten Lärmschutzwand 162'793.85 

2.1.3 Grundlagenbericht 65'226.75 

2.1.4 Projekt und Bauleitung 57'366.90 

 

Total Aufwendungen 553'316.75 
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2.2 Finanzierung        Fr.  Fr. 

 

2006, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.20300.07.001  21'061.20   

2007, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.20300.07.001  44'165.55   

2013, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.00470 

(der gesprochene Kredit 2008 ist im 

Objektkredit 2013 enthalten) 

 560'000.00   

Total Kredite  625'226.75   

./. Zahlungen an Dritte    553'316.75 

nicht beanspruchter Objektkredit  71'910.00 

2.3 Berechnung des Gemeindebeitrages Fr. Fr. 

 

Total Aufwendungen  553'316.75   

     

Total Gemeindebeitrag: 17.74 % von Fr. 553'316.75    98'158.40 

./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen    94'000.00 

restlicher Gemeindebeitrag    4'158.40 

3. Beschluss 

3.1 Die Abrechnung über die Umsetzung der Lärm- und Schallschutzmassnahmen entlang 

der Solothurn- und Oltnerstrasse in Hägendorf, im Gesamtbetrag von Fr. 553'316.75, 

wird genehmigt. 

3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag 

von Fr. 4'158.40 der Einwohnergemeinde Hägendorf in Rechnung zu stellen und dem 

Konto 6320.000/Projekt Nr. 2TK.00470.62 (A 60059) „Gemeindebeiträge“ gutzuschrei-

ben. 

Andreas Eng 

Staatsschreiber 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons 

Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag 

und eine Begründung zu enthalten. 
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Verteiler 

Bau- und Justizdepartement 

Amt für Verkehr und Tiefbau (mur/gas) 

Kantonale Finanzkontrolle 

Finanzausgleich 

Kreisbauamt ll, Amthausquai 23, 4600 Olten 

Gemeindepräsidium der Einwohnergemeinde Hägendorf, Bachstrasse 11, 4614 Hägendorf (Ein-

schreiben) 

Gemeindeverwaltung der Einwohnergemeinde Hägendorf, Bachstrasse 11, 4614 Hägendorf (se-

parate Rechnung des Amtes für Verkehr und Tiefbau folgt später) 
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